23. DEZEMBER 2021 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen und Regeln, nach denen die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung Hausärzten ein Honorar für die Verwaltung von allgemeinen medizinischen Akten zahlt


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 26. Juni 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

- den Königlichen Erlass vom 14. März 2023 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. Dezember 2021 zur Festlegung der Bedingungen und Regeln, nach denen die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung Hausärzten ein Honorar für die Verwaltung von allgemeinen medizinischen Akten zahlt,

- den Königlichen Erlass vom 25. Mai 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. Dezember 2021 zur Festlegung der Bedingungen und Regeln, nach denen die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung Hausärzten ein Honorar für die Verwaltung von allgemeinen medizinischen Akten zahlt.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


23. DEZEMBER 2021 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen und Regeln, nach denen die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung Hausärzten ein Honorar für die Verwaltung von allgemeinen medizinischen Akten zahlt


	Artikel 1 - Durch vorliegenden Erlass werden die Bedingungen und Regeln festgelegt, nach denen zugelassene Hausärzte im Rahmen der Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung Anrecht auf ein Honorar für die Verwaltung von allgemeinen medizinischen Akten haben.


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Art. 2 - In vorliegendem Erlass gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. "allgemeine medizinische Akte": die medizinische Akte, wie unter Leistung 102771 in Artikel 2 Buchstabe B) der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung beschrieben,

	2. "Eröffnungsjahr": das Kalenderjahr, in dem ein Hausarzt zum ersten Mal die allgemeine medizinische Akte für einen bestimmten Begünstigten verwaltet, für den keine allgemeine medizinische Akte eröffnet wurde,

	3. "Verlängerungsjahr": ein Kalenderjahr, in dem ein Hausarzt nach dem Eröffnungsjahr, wie unter Nr. 2 erwähnt, die allgemeine medizinische Akte eines bestimmten Begünstigten verwaltet,

	4. "Versicherungsträger": die in Artikel 2 Buchstabe i) des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung erwähnten Einrichtungen,

	5. "eHealth-Plattform": die durch das Gesetz vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen geschaffene öffentliche Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit,

	6. "registrierter Zusammenschluss": ein Zusammenschluss von Allgemeinmedizinern:

	a) der mindestens zwei Hausärzte umfasst,

	b) die in einem schriftlichen Zusammenarbeitsabkommen bestätigen, dass sie am selben Niederlassungsort oder an mehreren sich in derselben Hausärztezone oder in zwei benachbarten Hausärztezonen befindenden Niederlassungsorten zusammenarbeiten,

	c) für den das schriftliche Zusammenarbeitsabkommen zumindest folgende Modalitäten regelt: die Modalitäten für eine interne Konzertierung zwischen allen teilnehmenden Hausärzten (diese Konzertierung findet auf einer regelmäßigen und strukturierten Grundlage statt, um eine interne Evaluation der medizinischen Qualität zu ermöglichen); die Modalitäten für die Einsichtnahme in die medizinischen Akten, insbesondere in die allgemeinen medizinischen Akten, unter Berücksichtigung der Berufspflichten und des Schutzes des Privatlebens; die Regeln, nach denen die Entscheidungen getroffen werden; die Regeln, nach denen das Zusammenarbeitsabkommen beendet werden kann,

	d) die ihren Patienten die Namen und Niederlassungsorte der Hausärzte, mit denen sie zusammenarbeiten, sowie die Modalitäten für deren Erlaubnis zur Einsichtnahme in ihre medizinische Akte gemäß den Rechtsvorschriften über die Rechte des Patienten mitteilen,

	e) dessen Hausärzte eine mit Label versehene computergestützte medizinische Akte benutzen

	f) und der als solcher vom Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung gemäß den Bestimmungen der Verordnung vom 28. Juli 2003 zur Ausführung von Artikel 22 Nr. 11 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung registriert ist,

	7. "Nationales Krankenkassenkollegium": die Instanz, wie im Gesetz vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit erwähnt,

	8. "MyCareNet": das in Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 18. September 2015 zur Ausführung von Artikel 53 § 1 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung in Bezug auf die Drittzahlerregelung erwähnte elektronische Netzwerk,

	9. "Begünstigter, für den der Hausarzt Anrecht auf ein erhöhtes Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte hat": der Begünstigte, der [...] im Jahr vor der Eröffnung oder Verlängerung der allgemeinen medizinischen Akte das Statut der chronischen Erkrankung hatte, wie in Artikel 2 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung erwähnt.

[Art. 2 einziger Absatz Nr. 9 abgeändert durch Art. 1 des K.E. vom 14. März 2023 (B.S. vom 24. März 2023) und Art. 1 des K.E. vom 25. Mai 2024 (B.S. vom 3. Juli 2024)]


	Art. 3 - Das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte wird dem Hausarzt aufgrund der Nutzung der Funktionen der MyCareNet-Dienste geschuldet.

	Zu diesem Zweck richtet der Hausarzt anhand seiner computergestützten medizinischen Akte eine Notifizierung an alle Versicherungsträger mit dem Vermerk, dass er zur Verwaltung der Honorare für die von ihm verwalteten allgemeinen medizinischen Akten die MyCareNet-Dienste nutzen wird.

	Der Hausarzt nutzt die MyCareNet-Dienste zur Verwaltung der Honorare für die allgemeine medizinische Akte gemäß den Modalitäten und Bedingungen, die in der Verordnung vom 17. März 2014 zur Ausführung der Artikel 9bis und 22 Nr. 11 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung beschrieben sind.


KAPITEL 2 - Honorare für die Verwaltung von allgemeinen medizinischen Akten


Abschnitt 1 - Verwaltung der Honorare im Jahr der Eröffnung der allgemeinen medizinischen Akte


	Art. 4 - Die Versicherungsträger stellen den Hausärzten zur Verwaltung der Honorare für die allgemeine medizinische Akte über das Nationale Krankenkassenkollegium folgende Funktionen der in Artikel 3 Absatz 3 erwähnten MyCareNet-Dienste zur Verfügung:

	1. Abfrage der Rechte eines Begünstigten im Rahmen der allgemeinen medizinischen Akte,

	2. Abfrage der Liste der Begünstigten, für die der Hausarzt Verwalter der allgemeinen medizinischen Akte ist,

	3. elektronischer Datenaustausch zwischen dem Hausarzt und dem Versicherungsträger in Bezug auf die Honorare für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte.

	Die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Funktion ist auch für andere als die in Artikel 3 erwähnten Hausärzte und für Fachärzte zugänglich, sofern sie eine therapeutische Beziehung zum Begünstigten haben.


	Art. 5 - § 1 ­ Der Hausarzt, der im Eröffnungsjahr das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte beansprucht:

	1. wendet die Anwendungsregeln für die in Artikel 2 Buchstabe B) der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung erwähnte Leistung 102771 an,

	2. vergewissert sich, dass seine therapeutische Beziehung zum Begünstigten in der validierten authentischen Quelle "therapeutische Beziehung", die von eHealth verwaltet wird, registriert ist: Gegebenenfalls stellt er diese therapeutische Beziehung durch Auslesen des elektronischen Personalausweises des Begünstigten her,

	3. übermittelt dem Versicherungsträger des Begünstigten innerhalb von sieben Kalendertagen ab dem Datum der Konsultation oder des Besuchs, auf deren/dessen Grundlage er die Verwaltung einer allgemeinen medizinischen Akte eröffnet hat, über eHealth und MyCareNet eine Notifizierung in Bezug auf die allgemeine medizinische Akte.


	§ 2 - Der Versicherungsträger, der die in § 1 Nr. 3 erwähnte Notifizierung erhält:

	1. kontrolliert die Notifizierung und aktualisiert die von ihm verwaltete validierte authentische Quelle "allgemeine medizinische Akte",

	2. übermittelt dem Hausarzt über eHealth und MyCareNet eine Notifizierung mit dem Vermerk, dass er als Verwalter der allgemeinen medizinischen Akte des Begünstigten anerkannt ist und dass sein Recht auf Zahlung des Honorars für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte geprüft wird,

	3. übermittelt dem Hausarzt eine Notifizierung mit dem Vermerk, ob er für das laufende Kalenderjahr ein Recht auf Zahlung des Honorars für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte hat oder nicht:

	a) Wurde für denselben Begünstigten kein Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte für dasselbe Kalenderjahr gezahlt, verpflichtet sich der Versicherungsträger, das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte für dieses Kalenderjahr innerhalb von dreißig Tagen ab der in § 1 Nr. 3 erwähnten Notifizierung zu zahlen, unter der Bedingung, dass der Hausarzt dem Versicherungsträger das Finanzkonto mitgeteilt hat, auf das das Honorar zu zahlen ist; der Versicherungsträger registriert die Zahlung dieses Honorars unter dem Pseudocode 101496 oder unter dem Pseudocode 101511, wenn es sich um einen in Artikel 2 Nr. 9 erwähnten Begünstigten handelt.

	b) Wird für denselben Begünstigten festgestellt, dass im selben Kalenderjahr bereits ein Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte gezahlt wurde, hat der Hausarzt Anrecht auf das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte für das folgende Kalenderjahr, wenn in diesem Kalenderjahr die in Artikel 6 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind,

	4. übermittelt dem Hausarzt, der zuvor die allgemeine medizinische Akte verwaltete, gegebenenfalls über MyCareNet und eHealth, eine Notifizierung mit dem Vermerk, dass er nicht mehr als Verwalter der allgemeinen medizinischen Akte dieses Begünstigten anerkannt ist.


Abschnitt 2 - Verwaltung der Honorare während eines Jahres der Verlängerung der allgemeinen medizinischen Akte


	Art. 6 - § 1 ­ Hat der Hausarzt das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte in Bezug auf das Eröffnungsjahr in Anwendung von Artikel 5 vom Versicherungsträger erhalten oder ist Artikel 5 § 2 Nr. 3 Buchstabe b) auf ihn anwendbar, dann hat er für jedes Verlängerungsjahr nach dem Eröffnungsjahr Anrecht auf das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte gemäß den in § 2 und § 3 vorgesehenen Bedingungen und Regeln.

	§ 2 - Der Versicherungsträger zahlt das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte für das Verlängerungsjahr im Februar des Verlängerungsjahres an den Hausarzt, der am 31. Dezember des Jahres vor dem Verlängerungsjahr als Verwalter der allgemeinen medizinischen Akte des Begünstigten anerkannt ist und auf den Artikel 5 für das Eröffnungsjahr anwendbar war, vorausgesetzt, dass in einem der beiden Jahre vor dem Verlängerungsjahr mindestens eine Konsultation oder ein Besuch angerechnet wurde, und sofern der Hausarzt dem Versicherungsträger das Finanzkonto mitgeteilt hat, auf das das Honorar zu zahlen ist.

	Der Versicherungsträger registriert diese Zahlung mit dem Pseudocode 101533 oder mit dem Pseudocode 101555, wenn es sich um einen in Artikel 2 Nr. 9 erwähnten Begünstigten handelt.

	Der Versicherungsträger übermittelt dem Hausarzt eine Notifizierung mit dem Vermerk der Verlängerung der Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte und der Zahlung des Honorars für das Verlängerungsjahr.

	§ 3 ­ Der Hausarzt wendet im Verlängerungsjahr die Anwendungsregeln für die in Artikel 2 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung erwähnte Leistung 102771 an.

	§ 4 ­ Die Paragraphen 2 und 3 finden ebenfalls Anwendung, wenn die Beteiligung der Versicherung infolge einer Konsultation oder eines Besuchs eines anderen Allgemeinmediziners als dem Hausarzt gezahlt wird, der demselben registrierten Zusammenschluss angehört.


	Art. 7 - Der Betrag des Honorars, das der Versicherungsträger in Anwendung des vorliegenden Kapitels zahlt, entspricht dem Betrag des Honorars, das zum Zeitpunkt der in Artikel 5 § 1 Nr. 3 oder in Artikel 6 erwähnten Notifizierung für die in Artikel 2 Buchstabe B) der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung erwähnte Leistung 102771 angerechnet werden kann.


KAPITEL 3 - Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte, wenn der Begünstigte die Verwaltung seiner allgemeinen medizinischen Akte einem anderen Hausarzt anvertraut


Abschnitt 1 - Verwaltung der Honorare im Jahr der Eröffnung der allgemeinen medizinischen Akte, wenn der Begünstigte die Verwaltung seiner allgemeinen medizinischen Akte einem anderen Hausarzt anvertraut


	Art. 8 - Für die Anwendung des vorliegenden Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. "erster Hausarzt": der Hausarzt, der in einem Kalenderjahr als Erster eine Konsultation oder einen Besuch für den Begünstigten gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung durchführt,

	2. "zweiter Hausarzt": der Hausarzt, der in einem Kalenderjahr als Zweiter eine Konsultation oder einen Besuch für den Begünstigten gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung durchführt.


	Art. 9 - Vertraut der Begünstigte die Verwaltung seiner allgemeinen medizinischen Akte im Eröffnungsjahr einem anderen Hausarzt an:

	1. hat der erste Hausarzt, der Artikel 5 § 1 Nr. 3 anwendet, Anrecht auf das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte für dieses Kalenderjahr,

	2. gelten die Rechte des Begünstigten in Bezug auf die allgemeine medizinische Akte:

	a) beim ersten Hausarzt bis zum Datum der in Artikel 5 § 1 Nr. 3 erwähnten Konsultation oder des in Artikel 5 § 1 Nr. 3 erwähnten Besuchs des zweiten Hausarztes,

	b) beim zweiten Hausarzt ab dem Datum der eigenen Konsultation oder des eigenen Besuchs, wie in Artikel 5 § 1 Nr. 3 erwähnt.


Abschnitt 2 - Verwaltung der Honorare in einem Jahr der Verlängerung der allgemeinen medizinischen Akte, wenn der Begünstigte die Verwaltung seiner allgemeinen medizinischen Akte einem anderen Hausarzt anvertraut


	Art. 10 - Für die Anwendung des vorliegenden Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. "erster Hausarzt": der Hausarzt, der am 31. Dezember des Jahres vor dem Verlängerungsjahr als Verwalter der allgemeinen medizinischen Akte des Begünstigten anerkannt war,

	2. "zweiter Hausarzt": der Hausarzt, der in einem Kalenderjahr eine Konsultation oder einen Besuch für den Begünstigten gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung durchführt.


	Art. 11 - Vertraut der Begünstigte die Verwaltung seiner allgemeinen medizinischen Akte im Verlängerungsjahr einem anderen Hausarzt an:

	1. hat der erste Hausarzt Anrecht auf das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte für dieses Kalenderjahr,




	2. gelten die Rechte des Begünstigten in Bezug auf die allgemeine medizinische Akte:

	a) beim ersten Hausarzt bis zum Datum der in Artikel 5 § 1 Nr. 3 erwähnten Konsultation oder des in Artikel 5 § 1 Nr. 3 erwähnten Besuchs des zweiten Hausarztes,

	b) beim zweiten Hausarzt ab dem Datum der eigenen Konsultation oder des eigenen Besuchs, wie in Artikel 5 § 1 Nr. 3 erwähnt.


KAPITEL 5 - Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen


	Art. 12 - § 1 ­ Die Versicherungsträger zahlen spätestens im Februar 2021 das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte im Verlängerungsjahr 2020 an den Hausarzt, der die MyCareNet-Dienste bis spätestens 30. September 2020 für Patienten genutzt hat, für die kein Hausarzt eine Konsultation oder einen Besuch im Jahr 2020 angerechnet hat, wenn der Hausarzt das Honorar für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen Akte im Eröffnungsjahr, wie in Artikel 5 erwähnt, beansprucht hat.

	Der Versicherungsträger registriert diese Zahlung mit dem Pseudocode 101452 oder mit dem Pseudocode 101474, wenn es sich um einen in Artikel 2 Nr. 9 erwähnten Begünstigten handelt.

	§ 2 - Bei der ersten Anwendung von Artikel 6 des vorliegenden Erlasses im Jahr 2021 werden alle Neueintragungen in MyCareNet bis zum 15. März 2021 einschließlich berücksichtigt. Für Ärzte, die die Funktionen der MyCareNet-Dienste zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 15. März 2021 erstmals nutzen, erfolgen die Zahlungen im Verlängerungsjahr 2021, wie in Artikel 6 § 2 erwähnt, vor dem 30. September 2021.


	Art. 13 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Januar 2021, mit Ausnahme von Artikel 12 § 1, der mit 1. Januar 2020 wirksam wird.


	Art. 14 - Der Königliche Erlass vom 25. Juli 2014 zur Festlegung der Bedingungen und Regeln, nach denen die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung Hausärzten ein Honorar für die Führung von globalen medizinischen Akten zahlt, wird am 1. Januar 2021 aufgehoben, wobei er jedoch für das Verlängerungsjahr 2020 gilt, wie im genannten Erlass festgelegt, und für das der Versicherungsträger das Honorar für die Verwaltung von allgemeinen medizinischen Akten bis spätestens 30. September 2021 zahlt.


	Art. 15 - Der für die Sozialen Angelegenheiten zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


